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Bericht des Vorstandes zu Punkt 5 lit. b) der Tagesordnung gemäß § 203 
Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG: 

 

Der Vorstand hat gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen 
schriftlichen Bericht über die gemäß Punkt 5 lit. b) der Tagesordnung 
vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechtes erstattet. Der 
Bericht liegt vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen 
wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der 
Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
„Die dem Vorstand unter TOP 5 lit. b) eingeräumte Ermächtigung sieht jeweils den 
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre vor. Damit soll der 
Vorstand ggf. in die Lage versetzt werden, von der Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch zu 
machen. 

 
a) Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung 

der Ermächtigung durch runde Beträge zur Herstellung eines glatten 
Bezugsverhältnisses. Der Bezugsrechtsausschluss ist erforderlich, um eine 
praktikable Handhabung der Kapitalerhöhung zu gewährleisten und um etwaige 
Spitzen verwerten zu können. Der mögliche Verwässerungseffekt für die 
Aktionäre ist wegen der Beschränkung auf die Spitzenbeträge vernachlässigbar.  
 

b) Daneben schafft die erteilte Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der 
Aktionäre bei Sachkapitalerhöhungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auszuschließen, um in geeigneten Fällen Unternehmen oder Beteiligungen an 
Unternehmen gegen Überlassung von Aktien der Schaltbau Holding AG 
erwerben zu können. Für einen Ausbau der Geschäftsfelder, der durch 
Expansion der Gesellschaft im In- und Ausland umgesetzt werden kann, sind 
Akquisitionen in Erwägung zu ziehen. Je nach Größenordnung eines Erwerbes 
von Beteiligungen oder den Erwartungen der Verkäuferseite kann es 
zweckmäßig oder auch erforderlich sein, die Gegenleistung ganz oder teilweise 
durch Aktien zu erbringen (u.U. auch bei Zuzahlung einer 
Kaufpreiskomponente in bar). Um in diesen Fällen in der Lage zu sein, sich 
bietende Erwerbsmöglichkeiten wahrzunehmen, muss die Gesellschaft, falls 
erforderlich, ihr Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
durch Ausnutzung des Genehmigten Kapitals erhöhen. Da eine Kapitalerhöhung 
für solche Erwerbe vielfach kurzfristig erfolgen muss, ist auch insoweit die 
Schaffung eines Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses erforderlich. Wenn sich Möglichkeiten zu einem 
solchen Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen konkretisieren, wird der 
Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung 
mit Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er wird dies nur tun, wenn 
der Erwerb gegen Ausgabe von Schaltbau-Aktien im wohlverstandenen 
Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, 
wird auch der Aufsichtsrat seine nach dem Gesetz erforderliche Zustimmung 
zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals erteilen. Bei der Festlegung der 
Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der 
Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird der Vorstand sich bei 
der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am 
Börsenkurs der Aktie der Schaltbau Holding AG orientieren. Eine schematische 
Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um 
einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des 



Börsenkurses in Frage zu stellen. Über die Einze lheiten der Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals wird der Vorstand in der Hauptversammlung berichten, 
die auf einen etwaigen Erwerb gegen Ausgabe von Aktien der Schaltbau 
Holding AG folgt. 
 

c) Die erteilte Ermächtigung sieht darüber hinaus die Möglichkeit vor, das 
gesetzliche Bezugsrecht auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen 
Bareinlagen in Höhe von bis zu insgesamt 10 % sowohl des im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch des im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals erfolgt, sofern der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien 
gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. 
Rechtsgrundlage für diesen Bezugsrechtsausschluss ist § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich 
nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 % des Börsenpreises liegen. Diese 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll der Verwaltung, dem durch den 
Gesetzgeber durch die Neufassung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG bezweckten Ziel 
entsprechend, die Unternehmensfinanzierung durch Eigenkapitalaufnahme 
erleichtern. Der Vorstand erhält hierdurch ein zusätzliches 
Finanzierungsinstrument, um die Stellung der Gesellschaft auf in- und 
ausländischen Märkten zu stärken. Der Bezugsrechtsausschluss gibt dem 
Vorstand die Möglichkeit, neue strategische Investoren oder Finanzinvestoren 
zu gewinnen. Dieser Bezugsrechtsausschluss soll die Verwaltung in die Lage 
versetzen, die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden 
Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen und durch die 
marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit 
eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Damit ist es dem 
Vorstand möglich, auch kurzfristig eine zusätzliche von Kreditinstituten 
unabhängige Finanzierung der Gesellschaft zu realisieren oder strategische 
Allianzen mit einem unternehmerischen Partner einzugehen. Eine derartige 
Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit 
erfahrungsgemäß zu einem deutlich höheren Mittelzufluss bei der Gesellschaft 
als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt 
somit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Dabei wird dem 
Schutzbedürfnis der Aktionäre vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes 
Rechnung getragen, da ein Bezugsrechtsausschluss nur für einen Betrag 
möglich ist, der 10 % des im Zeitpunkt des Hauptversammlungsbeschlusses 
vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt. Auf diese Begrenzung auf 10 % 
des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die aufgrund einer 
entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG während der Wirksamkeit dieser Ermächtigung erworben und gemäß den 
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner ist 
festgelegt, dass die Ausgabe der Aktien zur Wahrung der Belange der Aktionäre 
in enger Anlehnung an den Börsenkurs zu erfolgen hat.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Jürgen Cammann                          Waltraud Hertreiter              
 
 



Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG: 
 
Der Vorstand hat gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG 
einen schriftlichen Bericht über die gemäß Punkt 7 der Tagesordnung 
vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der 
Veräußerung eigener Aktien erstattet. Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung 
der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der 
Aktionäre aus. Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und 
kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
„Die unter Tagesordnungspunkt 7 eingeräumte Ermächtigung sieht vor, dass die 
Gesellschaft eigene Aktien in Höhe von bis zu zehn Prozent ihres Grundkapitals 
erwerben und wieder veräußern bzw. einziehen darf. Mit der vorgeschlagenen 
Ermächtigung wird die Gesellschaft für die kommenden 18 Monate in die Lage 
versetzt, von dem international üblichen Instrument des Erwerbs eigener Aktien 
Gebrauch zu machen, um die mit dem Erwerb verbundene Vorteile im Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren.  
 
Rechtsgrundlage für die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG. Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die 
Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot 
(Tenderverfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige 
Aktionär der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer 
Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum 
festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte 
Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote 
erfolgen. Hierbei kann eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner 
Teile von Offerten bis maximal 50 Stück vorgesehen werden. Diese Möglichkeit 
dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten 
sowie kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu 
erleichtern. 
 
Durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs der eigenen Aktien können diese zur 
Beschaffung von Eigenmitteln benutzt werden. Für die Wiederveräußerung 
erworbener eigener Aktien sieht das Gesetz grundsätzlich einen Verkauf über die 
Börse oder ein Angebot an alle Aktionäre vor. Die Hauptversammlung kann jedoch 
in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG auch eine andere 
Veräußerung beschließen. Die unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagene 
Ermächtigung der Gesellschaft sieht daher vor, dass eine Veräußerung der 
erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch 
ein Angebot an alle Aktionäre vorgenommen werden kann, wenn die erworbenen 
eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den maßgeblichen 
Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Das Bezugsrecht der 
Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei 
der arithmetische Mittelwert der Kurse von Aktien der Gesellschaft gleicher 
Gattung und Ausstattung in der Schlussauktion im XETRA-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an 
den der Veräußerung vorangehenden letzten 10 Börsenhandelstagen, an denen 
jeweils ein Handel in solchen Aktien stattgefunden hat. Mit dieser Ermächtigung 
wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 
Gebrauch gemacht.  
 



Diese Möglichkeit, das Bezugsrecht bei der Wiederveräußerung eigener Aktien der 
Gesellschaft in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
auszuschließen, dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise 
an weitere Anleger zu verkaufen und erlaubt insbesondere eine schnellere und 
kostengünstigere Platzierung der Aktien als bei deren Veräußerung unter 
Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre. Die Verwaltung wird dadurch in 
die Lage versetzt, die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden 
Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen, wenn aufgrund des 
Umfangs der zu veräußernden Aktien bei einer Veräußerung über die Börse mit 
erheblichen Kursrückgängen zu rechnen wäre. Darüber hinaus können so 
gegebenenfalls zusätzliche neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen 
werden. Der Vorstand erhält hierdurch ein zusätzliches Finanzierungsinstrument, 
um die Stellung der Gesellschaft auf in- und ausländischen Märkten zu stärken. Die 
erworbenen eigenen Aktien dürfen nur zu einem Preis veräußert werden, der den 
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Ein etwaiger Abschlag 
vom aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber 
maximal bei 5 %, des Börsenpreises liegen. Die endgültige Festlegung des 
Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor ihrer 
Veräußerung. Eine Herabsetzung des Aktienwertes durch negative Beeinflussung 
des Börsenkurses wird dadurch vermieden.  
 
Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der 
Veräußerung der eigenen Aktien an Dritte unter Ausschluss der Aktionäre vom 
Bezugsrecht auf der Grundlage des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. 
Diese Ermächtigung zur Veräußerung gilt nur mit der Maßgabe, dass die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien 
insgesamt zehn Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf zehn Prozent des Grundkapitals sind 
diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer 
Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.  
 
Die Gesellschaft soll ferner eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der 
Hauptversammlung einziehen können.  
 
Des Weiteren soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen 
Dritten entweder ganz oder teilweise als Gegenleistung anzubieten (u. U. auch bei 
Zuzahlung einer Kaufpreiskomponente in bar). So können in bestimmten Fällen 
eigene Aktien als Gegenleistung bei Unternehmenskäufen oder im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen verwendet werden. Der Wettbewerb und die 
Unternehmenspraxis verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung. Der 
Vorstand wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann ausschließen, wenn dies zu 
diesem Zeitpunkt im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Bei der 
Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die 
Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird der 
Vorstand sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen 
Aktien am Börsenkurs der Aktie der Schaltbau Holding AG orientieren. Eine 
schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, 
insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch 
Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Die Interessen der Aktionäre 



werden dadurch gewahrt, dass die Gesellschaft sich verpflichtet, die eigenen 
Aktien nicht zu einem Preis zu veräußern, der wesentlich unterhalb des aktuellen 
Börsenkurses liegt. Vorstand und Aufsichtsrat verpflichten sich außerdem, den 
Gegenwert für die eigenen Aktien ausschließlich im Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre festzulegen. Eine Herabsetzung des Aktienwertes durch negative 
Beeinflussung des Börsenkurses wird dadurch vermieden.  
 
Ferner soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, die erworbenen eigenen 
Aktien zur Ausgabe in Form von Mitarbeiteraktien (Belegschaftsaktien) an 
Mitarbeiter der Gesellschaft und Geschäftsführer und Mitarbeiter von verbundenen 
Unternehmen im In- und Ausland, an denen unmittelbar oder mittelbar eine 
Mehrheitsbeteiligung der Schaltbau Holding AG besteht, im Rahmen eines 
Mitarbeiterbeteiligungsmodells zu verwenden. Dadurch kann den Mitarbeitern der 
AG und den Geschäftsführern und Mitarbeitern verbundener Unternehmen die 
Möglichkeit eingeräumt werden, Mitarbeiteraktien der Schaltbau Holding AG zu 
Vorzugskonditionen zu erwerben.  
 
Die Ausgabe von Mitarbeiteraktien hat sich als taugliches Mittel erwiesen, um die 
Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen zu stärken. Die einzelnen Mitarbeiter 
haben als Aktionäre ein größeres Interesse am geschäftlichen Erfolg des 
Unternehmens. Das unternehmerische Denken der Mitarbeiter kann dadurch 
gefördert werden. Die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter führt des weiteren in der 
Regel zu einer Stärkung des Integrationsgefühls eines jeden Mitarbeiters und 
beweist das Vertrauen der Mitarbeiter in die weitere Unternehmensentwicklung. 
Gleichzeitig kann die Leistungsbereitschaft und Identifikation der Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen im Rahmen einer partnerschaftlichen Unternehmenskultur 
gefördert werden. Die Beteiligung der Mitarbeiter liegt deswegen auch im Interesse 
der Aktionäre.  
 
Die bestehende Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb und zur 
Veräußerung eigener Aktien vom 12. Juni 2007 gilt noch bis zum 11. Dezember 
2008. Dieser Ermächtigungsbeschluss wird durch den vorgenannten Beschluss für 
die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben und durch die 
neue Ermächtigung mit Laufzeit bis zum 11. Dezember 2009 ersetzt.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Jürgen Cammann                          Waltraud Hertreiter              
 
 



Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB / § 315 Abs. 4 
HGB 
 
1.  Das gezeichnete Kapitel setzt sich wie folgt zusammen: Das Grundkapital der 

Gesellschaft beträgt 6.840.305,76 Euro. Es ist eingeteilt in 1.868.936 
Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

 
2.  Beschränkungen, die die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien 

betreffen, sind dem Vorstand nicht bekannt. 
 
3.  Großaktionär im Sinne direkter oder indirekter Beteiligungen am Kapital, die 

10 vom Hundert der Stimmrechte überschreiten, ist nur Familie Cammann mit 
11,1% der gehaltenen Aktien (Stand Dezember 2007). 

 
4.  Es gibt keine Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 

verleihen. 
 
5.  Stimmrechtskontrollen bezüglich der Aktien, die von Arbeitnehmern gehalten 

werden, bestehen nicht. 
 
6.  In § 6 der Satzung der Schaltbau Holding AG ist die Zusammensetzung des 

Vorstands und seine Bestellung und Abberufung geregelt. Er besteht aus zwei 
oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und 
bestimmt ihre Zahl. Er kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des 
Vorstands ernennen, stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen und eine 
Geschäftsordnung für den Vorstand erla ssen. Der Aufsichtsrat ist auch für den 
Widerruf der Bestellung der Vorstandsmitglieder zuständig. Über 
Satzungsänderungen beschließt die Hauptversammlung. Hiervon 
ausgenommen ist der Aufsichtsrat befugt, Änderungen der Satzung, die nur 
ihre Fassung betreffen, vorzunehmen. 

 
7.  Vorstand und Aufsichtsrat haben der Hauptversammlung im Berichtsjahr 

vorgeschlagen, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 11. Dezember 2008 
eigene Aktien im Umfang von bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu anderen Zwecken als zum 
Handel in eigenen Aktien zu erwerben. Die Hauptversammlung ist diesem 
Beschlussvorschlag gefolgt. 

 
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das 
Grundkapital bis zum 19. Dezember 2008 durch Ausgabe neuer Aktien gegen 
Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 
Euro 1.577.460,-- zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss 
des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 
Ferner kann das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 234,24 durch 
Ausgabe von bis zu 64 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 
erhöht werden (bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Sicherung der Gewährung von Optionsrechten, die aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19. Dezember 2003 
gemeinsam mit Genussrechten von der Gesellschaft ausgegeben werden. Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

 
Zudem ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 1.830.000,-- 
durch Ausgabe von bis zu 500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien 



(Stammaktien) bedingt erhöht (bedingtes Kapital II). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die 
Inhaber von Wandel- und/ oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 01. Juli 2005 von der Gesellschaft 
ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung dient nach Maßgabe der 
Wandelanleihebedingungen auch der Ausgabe von Aktien an Inhaber von 
Wandelschuldverschreibungen, die mit Wandlungspflichten ausgestattet sind. 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 
der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 01. Juli 2005 bis zum 30. Juni 
2010 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der 
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit 
nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser Rechte zur Verfügung gestellt 
werden. 

 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie durch 
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von 
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 
Gemäß Ermächtigung der HV vom 12.06.2007 dient die bedingte 
Kapitalerhöhung II auch der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von 
Genussrechten mit Wandlungs- und Optionsrecht (Erweiterungsbeschluss). 

 
8.  Die wesentlichen Kreditverträge der Schaltbau Holding AG enthalten change 

of ownership-Klauseln. Danach steht den Kreditgebern bei einem Übergang 
der Mehrheit der Aktien ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. 

 
9.  Es gibt keine Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft mit den 

Mitgliedern des Vorstands oder mit Arbeitnehmern, die für den Fall einer 
Beschäftigungsbeendigung auf Grund eines Übernahmeangebots getroffen 
wurden. 

 
Im Berichtszeitraum gab es für den Vorstand keinen Anlass, sich mit Fragen einer 
Übernahme oder mit Besonderheiten bei den nach dem Übernahmerichtlinie -
Umsetzungsgesetz zu machenden Angaben zu befassen. Weitere Erläuterungen 
über die vorstehenden Angaben hinaus sind aus Sicht des Vorstands deswegen 
nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
Dr. Jürgen Cammann    Waltraud Hertreiter 
 
 


